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Stadt Dannenberg (Elbe) 
 

Beschlussvorlage (öffentlich) (14/0431/2022) 

Datum: Dannenberg (Elbe), 27.10.2022 

Sachbearbeitung:  Frau Mosel , FD Schulen, Jugend, Freizeit 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung TOP 

Ausschuss für Stadtentwicklung, Soziales und Kultur des 
Rates der Stadt Dannenberg (Elbe) 

 Vorberatung  

Verwaltungsausschuss der Stadt Dannenberg (Elbe)  Vorberatung  

Rat der Stadt Dannenberg (Elbe)  Entscheidung  

 

 
Unterhaltung der Ehrenmale 
 
Beschlussvorschlag: 

a) Grundsatzbeschluss: Die Ehrenmale der Stadt Dannenberg (Elbe) werden erhalten. 
b) Für notwendige Sanierungsarbeiten werden ab 2023 je 5.000 € zusätzlich in den Haushalt gestellt. 

 
 
 
Sachverhalt: 
Die Ehrenmäler in den Ortsteilen der Stadt Dannenberg (Elbe) wurden in den letzten Jahren immer wieder 
durch kleine Reparaturen instandgesetzt. Bei einer Besichtigung der Ehrenmale Breese/Marsch und Splietau 
im September wurde offensichtlich, dass nun eine größere Sanierung der Feldsteinmauern erforderlich ist. 
Es lösen sich viele Fugen, wodurch die einzelnen Steine an Halt verlieren. Außerdem sind in Breese/Marsch 
die Wegplatten zu begradigen.  
Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ist es notwendig, hier tätig zu werden. Eine Absperrung der 
Ehrenmale sollte vermieden werden.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, die Ehrenmale grds. zu erhalten. 
Alternativ kann überlegt werden, ob sie verändert werden können. Das Ehrenmal in Breese/Marsch z.B. ist 
sehr hoch. Evtl. könnte ein Teil der Mauer verändert oder zurück gebaut werden. 
 
 
In beiden Fällen sind bauliche Maßnahmen notwendig, die finanzieller Mittel bedürfen. Der FD 14 möchte 
hierfür ab 2023 jährlich 5.000 € in den Haushalt stellen, um nacheinander die Ehrenmale zu sanieren. 
Weitere Ehrenmale befinden sich in den Ortschaften Prisser, Streetz, Groß Heide, Penkefitz und 
Nebenstedt. 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung: 

• 5.000 € 
 
 
 
 
 
Anlagen: 

• keine 
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